
 

 

 
 

Anhang 2 

 

1)
 Die Polizei informiert FIZ 

Makasi grundsätzlich über 

geplante Grossoperationen 

(Razzia); Anzeigepflicht der 

Kantonspolizei 
 
2)

 z. B. ein Sozialdienst, 

Frisanté/Grisélidis, 

Espacefemmes, ein 

Spitaldienst usw. 

 
3) 

durch Opferberatungs-

stelle oder FIZ Makasi 

nach den 5 Kriterien des 

KSMM 

 
4) 

für OHG-Leistungen 

müssen sich Opfer in jedem 

Fall an die Opferbera-

tungsstelle wenden 

 
5)

 informiert StA und 

Kantonspolizei (Einsatz- 

und Alarmzentrum und 

Brigade Sittlichkeit und 

Misshandlung) 

 
6)

 nach den üblichen 

Bestimmungen (OHG oder 

Sozialhilfegesetz) 

 
7)

 spätestens nach Ablauf 

der Bedenkzeit 

 
8)

 grundsätzlich Verzicht auf 

Strafverfolgung bei 

Verstössen gegen das AuG 

(Anwendung von Art. 52 

StGB) 

 
9)

 nach Sozialhilfegesetz, 

unter Vorbehalt von OHG-

Leistungen 

 
10)

 wenn Person keinen 

legalen Aufenthaltsstatus 

hat und unter Vorbehalt von 

schwerwiegenden 

persönlichen Härtefällen 

 
11) 

in Zusammenarbeit mit 

Opferberatungsstelle 
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Kantonspolizei1) oder Beratungsstelle2) 

leitet Person an Opferberatungsstelle 

oder FIZ Makasi weiter 

Opfer von 

Menschenhandel3)? 

Opfer erhält von Opferberatungsstelle 

oder FIZ Makasi4) Informationen über 

Kooperationsmechanismus 

Entscheid über 

Eintritt in 

Mechanismus 

Information des BMA  Bedenk- und 

Stabilisierungszeit (grundsätzlich 

30 Tage)  schriftliche Bestätigung des 

BMA5) Übernahme durch KSA6) 

Entscheid über 

Zusammenarbeit mit 

Strafverfolgungs-

behörden7) 

Information von StA und KSA  

Eröffnung des Verfahrens gegen die 

Täter8)  StA stellt bei BMA Gesuch 

für befristete Aufenthaltsbewilligung 

während des Verfahrens  weitere 

Betreuung des Opfers durch KSA9) 

Abbruch der 

Zusammenarbeit 

durch das Opfer 

Am Ende des Strafverfahrens: Opfer 

muss die Schweiz verlassen10)   erhält 

grundsätzlich Rückkehrhilfe als 

Kompensation für das Risiko der 

Zusammenarbeit mit den 

Strafverfolgungsbehörden  Rückkehr 

von BMA organisiert11) 

Abschluss Kooperationsmechanismus 

KOOPERATIONSMECHANISMUS GEGEN MENSCHENHANDEL 

Nicht-Eintritt in Mechanismus 

Person/Opfer behält ursprünglichen 

Status. Weder Kantonspolizei noch StA 

noch BMA werden von Opferberatungs-

stelle oder FIZ Makasi informiert 

Austritt aus Mechanismus 

Zurück zum ordentlichen Verfahren. 

Opfer ohne legalen Aufenthaltsstatus 

müssen die Schweiz verlassen  

Rückkehr von BMA organisiert 

Austritt aus Mechanismus 

Prozess unterbrochen. Opfer ohne 

legalen Aufenthaltsstatus müssen die 

Schweiz verlassen  Möglichkeit der 

Rückkehrhilfe Rückkehr von BMA 

organisert  Hat eine Stelle Kenntnis 

von einer Mitwirkungsverweigerung, 

informiert sie sofort die anderen Part-

ner  Mitwirkungsverweigerungen 

haben keine Einstellung des 

Strafverfahrens zur Folge 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 


